
Satzung des „ Förderverein Sportplatz Neumark“

§ 1   Name und Sitz des Vereins, Geschä sjahr

1. Der Verein führt den Namen „Förderverein Sportplatz Neumark“.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und danach den Zusatz „e.V.“ führen.

2. Der Verein hat seinen Sitz in Neumark/Sa.
3. Geschä sjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2    Vereinszweck

1. Vereinszweck ist die Förderung des Sports durch die Beschaffung von Mi eln für die 
Verwirklichung der steuerbegüns gten Zwecke einer anderen Körperscha  (§ 58 Nr. 1 AO), 
nämlich für den als gemeinnützig anerkannten Sportverein SpVgg 1862 Neumark. Dessen 
Vereinszweck ist die Förderung der Volksgesundheit durch Pflege und Ausübung von 
Sportarten. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi elbar gemeinnützige  Zwecke  des Abschni es 
„Steuerbegüns gte Zwecke“ der Abgabenverordnung.
Der Verein ist selbstlos tä g; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha liche Zwecke.
Mi el des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mi eln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begüns gt werden.
Eine Änderung des Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Finanzamt
für Körperscha en an.

§3    Erwerb der Mitgliedscha

1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche Person und jede juris sche Person 
werden. 

2. Die Aufnahme in den Verein ist schri lich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand 
entscheidet über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht sta geben, entscheidet 
hierüber die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.

§ 4    Beendigung der Mitgliedscha

1. Die Mitgliedscha  im Verein endet durch Tod, Austri  oder Ausschluss.
2. Der Austri  ist schri lich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austri  kann nur mit 

einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschä sjahres erklärt werden.
3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es
a) schuldha  das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwer wiegender  Weise 
geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten wiederholt verletzt hat 
oder
b) mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schri licher Mahnung
unter Androhung des Ausschlusses die rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat. 



§ 5     Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung des Vereins an der Umsetzung der 
Projekte bei der Gestaltung des Sportplatzes ak v mitzuwirken und sich einzubringen.
Jedes Mitglied hat gleiches S mm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des  Vereins zu fördern, insbesondere
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Krä en steht,
die Maßnahmen zur Gestaltung und Unterhaltung des Sportplatzes, soweit es in seinen 
Krä en steht, durch seine Mitarbeit zu unterstützen.

§ 6      Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge

1. Eine Aufnahmegebühr ist nicht vorgesehen. Jedes Mitglied hat im Voraus, am Anfang des 
Jahres (Februar) seinen Mitgliedsbeitrag zu entrichten.
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.

2. Ehrenmitglieder sind von Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 7       Organe des Vereins 

1. Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung

§ 8        Vorstand

1. Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die
Führung seiner Geschä e. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung einschließlich der 
Aufstellung der Tagesordnung,
b)  die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfer gung des Jahresberichtes,
d) die Aufnahme neuer Mitglieder.

               2.  Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem Schatz-
                     Meister.

                3. Der Vorsitzende vertri  den Verein allein. Im Übrigen vertreten den Verein zwei Vor-
                    standsmitglieder gemeinsam.

                 4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
                     drei Jahren gewählt. Mitglieder des Vorstandes können nur Mitglieder des Vereins sein;
                     mit der Mitgliedscha  im Verein endet auch die Mitgliedscha  im Vorstand. Die Wieder-
                     wahl oder die vorzei ge Abberufung eines Mitgliedes durch die Mitgliederversammlung
                    sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines 
                    Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzei g aus dem Vorstand aus, so sind die 
                    verbleibenden Mitglieder berech gt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nach-
                    folgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.     
             

   5. Der Vorstand tri  nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei  
                   dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Der Vorstand ist beschluß-
                   fähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind.  



                 6. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokoll-
                     führer sowie vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter oder
                     einem anderen Mitglied des Vorstandes zu unterschreiben.

§ 9           Mitgliederversammlung

        1.    Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden      
               Angelegenheiten:
                a) Änderung der Satzung
                b) die Auflösung des Vereins
                c) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 3 Nr. 2 Satz 3, die Ernennung
                    von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,
                d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstandes,
                e) die Entgegennahme des Jahresberichtes und die Entlastung des Vorstandes,
                f) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.
         2.    Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche
                Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch Veröffentlichung      
                im Amtsbla  Neumark unter Einhaltung einer Frist von mindestens 2 Wochen und unter 

  Angabe der Tagesordnung. Zusätzlich werden die Mitglieder schri lich  ebenfalls unter 
  Einhaltung einer Frist von mindestens 2 Wochen und   unter Angabe der Tagesordnung zur 
  Mitgliederversammlung eingeladen.

          3.  Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann eine Ergänzung der
               Tagesordnung beantragen. Über eine Änderung entscheidet die Mitgliederversammlung mit
               der Mehrheit der S mmen der anwesenden Mitglieder.
           4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das
               Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder die schri lich unter
               Angabe des Zweckes und der Gründe beantragt.
            5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, seinem Stellvertreter oder von einem
                durch die Mitglieder zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. 
              6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen 
                  Mitglieder.
             7. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abs mmung mit der Mehrheit der 
                 gül gen S mmen der anwesenden Mitglieder. Bei S mmengleichheit erfolgt eine
                 S chwahl zwischen den Kandidaten mit der gleichen S mmzahl. S mmenthaltungen
                Zählen nicht. Beschlüsse über die Auflösung des Vereins bedürfen der Zus mmung von
               von dreiviertel der anwesenden Mitglieder.
             8. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
                Protokoll zu fer gen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu
                Unterschreiben.

§ 10     Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegüns gter Zwecke

          1. Im Fall der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstandes und sein Stellvertreter
               gemeinsam vertretungsberech gte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine an-



               deren Personen beru .
          2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns gter Zwecke fällt das Vermögen  
             des Vereins an den Verein „ SpVgg 1862 Neumark e.V.“, der es unmi elbar und ausschließlich
             für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
           3.Die vorstehenden Bes mmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen
              Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Neumark, den 14.07.2023

           


